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32002L0022 Universaldienst-RL Art30 Abs2;

62004CJ0438 Mobistar VORAB;
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TKG 2003 §23 Abs1;

TKG 2003 §23 Abs2;

TKG 2003 §50 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2006/03/0081 Serie (erledigt im gleichen

Sinn):2006/03/0080 E 23. Oktober 2008

Rechtssatz

Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Regulierungsbehörde jene Kosten, die alle Mobilbetreiber jedenfalls treBen, um

die grundsätzliche Funktionalität der mobilen Rufnummernportierung zu ermöglichen, nicht im Rahmen der zwischen

den Betreibern für die Durchführung konkreter Nummernübertragungen zu entrichtenden Kosten berücksichtigt hat.

Bei diesen "Systemeinrichtungskosten" handelt es sich um Kosten, die für die Betreiber unmittelbar auf Grund der sie

gesetzlich treBenden generellen VerpFichtung zur Ermöglichung der Nummernübertragung (§ 23 Abs 1 TKG 2003)

entstehen und nicht um Entgeltansprüche "aus Anlass einer Nummernübertragung" (§ 23 Abs 2 TKG 2003), die

Gegenstand der Zusammenschaltungsanordnung sind.
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